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84. Verordnung des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2009, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn
ein Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge erlassen wird

Aufgrund der §§ 10 und 14 Abs. 1 Z. 2 des Immis-
sionsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/
1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 70/
2007, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin
für Verkehr, Innovation und Technologie verordnet:

§ 1
Zielbestimmung

Das Ziel dieser Verordnung ist, die durch den Men-
schen beeinflussten Emissionen, die zu einer Immis-
sions-Grenzwertüberschreitung geführt haben, zu ver-
ringern und somit die Luftqualität zu verbessern. Diese
Verbesserung dient dem dauerhaften Schutz der Ge-
sundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands,
ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren
Wechselbeziehungen sowie der Kultur- und Sachgüter
vor schädlichen Luftschadstoffen sowie dem Schutz der
Menschen vor unzumutbar belästigenden Luftschad-
stoffen. 

§ 2
Sanierungsgebiet

Als Sanierungsgebiet im Sinn des § 2 Abs. 8 IG-L wird
ein Gebietsstreifen von 100 m beiderseits der Straßen-
achse der A 12 Inntal Autobahn zwischen Straßenkilo-
meter 0,00 an der österreichischen Staatsgrenze zu
Deutschland und Straßenkilometer 91,921 an der
westlichen Grenze des Gemeindegebietes von Zirl fest-
gelegt.

§ 3
Verbot

Auf der A 12 Inntal Autobahn auf beiden Rich-
tungsfahrbahnen von Straßenkilometer 6,350 im Ge-
meindegebiet von Langkampfen bis Straßenkilometer
90,00 im Gemeindegebiet von Zirl ist das Fahren mit fol-
genden Fahrzeugen verboten:

a) in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober eines jeden
Jahres an Werktagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis
5.00 Uhr sowie an Sonntagen und gesetzlichen Feier-
tagen in der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr mit
Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahrzeugen mit einem
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t
und Lastkraftwagen mit Anhängern, bei denen die
Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte beider
Fahrzeuge mehr als 7,5 t beträgt,

b) in der Zeit zwischen 1. November eines jeden Jah-
res und 30. April des Folgejahres an Werktagen in der
Zeit von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr sowie an Sonntagen und
gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 23.00 Uhr bis
5.00 Uhr mit Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahrzeu-
gen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 7,5 t und Lastkraftwagen mit Anhängern, bei
denen die Summe der höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte beider Fahrzeuge mehr als 7,5 t beträgt.

§ 4
Ausnahmen

(1) Vom Verbot nach § 3 sind – über die Ausnahmen
nach § 14 Abs.2 IG-L hinaus – ausgenommen:

a) Fahrten zum überwiegenden Transport leicht ver-
derblicher Lebensmittel mit einer Haltbarkeit von nur
wenigen Tagen oder zum ausschließlichen Transport von
periodischen Druckwerken,

b) Fahrten zur Aufrechterhaltung dringender medi-
zinischer Versorgung,

c) Lebendtiertransporte,
d) Fahrten, die den Straßenbauvorhaben auf der A 12

oder A 13 oder dem Ausbau der Zulaufstrecke Nord der
Eisenbahnachse München–Verona oder der Errichtung
des Brenner Basistunnels dienen,

e) Fahrten des Abschleppdienstes oder der Pannen-
hilfe,
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f) unaufschiebbare Fahrten des Bundesheeres oder
ausländischer Truppen, die sich aufgrund des Truppen-
aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 57/2001, in Österreich
aufhalten oder Fahrten von Hilfstransporten anerkann-
ter Organisationen, 

g) Fahrten mit Kraftfahrzeugen im Vorlauf- und
Nachlaufverkehr zur Eisenbahnverladung zum bzw.
vom Bahnterminal Hall in Tirol sowie zum bzw. vom
Bahnterminal Wörgl, wenn dies durch ein entsprechen-
des Dokument nachgewiesen werden kann,

h) Fahrten mit Kraftfahrzeugen, deren NOx-Emis-
sion nicht mehr als 2,0 g/kWh beträgt (Euroklasse V),
wenn dies durch ein entsprechendes Dokument nach-
gewiesen werden kann; diese Ausnahme gilt bis zum
31. Oktober 2010,

i) Fahrten mit Kraftfahrzeugen, deren NOx-Emis-
sion nicht mehr als 0,4 g/kWh beträgt (Euroklasse VI),
wenn dies durch ein entsprechendes Dokument nach-
gewiesen werden kann; diese Ausnahme gilt bis zum
31. Dezember 2014.

(2) Die Dokumente nach Abs. 1 lit. g bis i sind mit-
zuführen und auf Verlangen den Organen der Straßen-
aufsicht auszuhändigen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. November 2009 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung, mit der auf
der A 12 Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot für
Schwerfahrzeuge erlassen wird, LGBl. Nr. 66/2008, au-
ßer Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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